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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 12.04.1989

Norm

StPO §494a Abs2

Rechtssatz

Für die bezirksgerichtliche Kompetenz nach § 494 a Abs 2 StPO kommt es weder auf den Gerichtstyp an, der die

Freiheitsstrafe bis zur Strafbefugnis des Bezirksgerichtes verhängt hat, noch im Falle des Widerrufs der bedingten

Entlassung auf die gesamte Strafzeit, sondern nur auf den Strafrest.
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